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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1995

Norm

ABGB §863 K

VersVG §6 E

VersVG §12 Abs3

Rechtssatz

In einer bestimmten Begründung einer Ablehnung liegt noch kein Verzicht auf andere als die genannten

Einwendungen gegenüber dem Anspruch des Versicherungsnehmers und zwar auch dann nicht, wenn ihre

Voraussetzungen dem Versicherer bekannt waren.
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